
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 
 
Wahlen in den Aufsichtsrat 
 
 
Antrag 
 
 
Gemäß § 108 (1) AktG wird festgehalten, dass die Herren 
 

 Leopold BUCHMAYER und 
 Dr. Burkhard HOFER 

 
schriftlich erklärt haben, ihre Funktion als Mitglieder des Aufsichtsrats der Burgenland Holding AG 
zurückzulegen. 
 
Gem. § 108 Abs. 2 AktG wird angegeben, dass sich der Aufsichtsrat bisher aus neun Mitgliedern 
zusammengesetzt hat. Es sind zwei Mitglieder zu wählen, um diese Zahl wieder zu erreichen. 
 
Die EVN AG stellt den Antrag, nachfolgende Personen in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding AG zu 
wählen, wobei die Funktionsperiode bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2012/13 beschließt, dauern soll: 
 

 Mag. Stefan Szyszkowitz, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf 
 Mag. Dr. Robert Dick, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf 

 
 


